
Haftungsausschluss 
 

 Die Aufsichtspflicht für Kinder liegt allein bei den 
Eltern.  
 
 

 Das Betreten der Stallungen, Koppeln, Garagen 
und Maschinenstellplätze ist verboten. Es sind 
entsprechende Schilder an den Bereichen 
angebracht. 
 
 

  Den Anweisungen der Vermieter ist Folge zu 
leisten. 
 
 

 Der Aufenthalt am Hof sowie die Benutzung des 
Spielplatzes (Schaukel, Trampolin, Sandkasten) 
erfolgt auf eigene Gefahr und die Haftung der 
Vermieter ist, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. 


